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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie definiert die Landesregierung Kinderarmut?

2. Wie viele Kinder im Landkreis Heidenheim sind nach dieser Definition von
Armut betroffen oder von dieser gefährdet?

3. Wie viele Kinder und Jugendliche im Landkreis Heidenheim leben in Familien,
die Grundsicherungsleistungen erhalten?

4. Wie viele Kinder und Jugendliche im Landkreis Heidenheim beziehen Bil-
dungs- oder Teilhabeleistungen?

5. Welche Maßnahmen ergreift sie, um gegen die Armut von Kindern und Ju-
gendlichen vorzugehen?

6. An welche Stellen können sich Kinder in schwierigen Situationen, insbesonde-
re bei häuslicher Gewalt, wenden?

7. Wie viele Fälle häuslicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gab es jähr-
lich seit 2012 im Landkreis Heidenheim?

8. Wie viele Kinder und Jugendliche wurden aufgrund der zuvor genannten Fälle
in die Obhut des Jugendamtes genommen?

06. 12. 2018

Dr. Merz AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Heiner Merz AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Soziales und Integration

Kinderarmut im Landkreis Heidenheim
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B e g r ü n d u n g

Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die von Armut betroffen oder bedroht
sind, ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Anliegen der Kleinen Anfrage ist es
auch, diese im vermeintlich wohlhabenden Baden-Württemberg sichtbar zu ma-
chen. Zudem soll auch das Ausmaß der Fälle häuslicher Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche beleuchtet werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 28. Dezember 2018 Nr. 35-0141.5-016/5343 beantwortet das
Ministerium für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und dem Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie definiert die Landesregierung Kinderarmut?

Die Landesregierung definiert Armut bei Kindern wie Erwachsenen als Mangel
an Teilhabe- und Verwirklichungschancen. Messbar ist allein die monetäre Ar-
mutsgefährdung.

Zur Bestimmung der monetären Armutsgefährdung zieht die Landesregierung das
Konzept der relativen Einkommensarmut heran. Dabei werden die Einkommens-
verhältnisse des Einzelnen im Verhältnis zum Wohlstand der gesamten Bevölke-
rung betrachtet.

Als armutsgefährdet gilt – entsprechend dem EU-Standard – wer über weniger als
60 % des medianen Nettoäquivalenzeinkommens der Bevölkerung (in Privathaus-
halten) verfügt. Der theoretische Gedanke dahinter ist, dass unterhalb dieses
Schwellenwertes die Menschen über so geringe monetäre Mittel verfügen, dass
sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Land, in dem sie leben,
als Minimum annehmbar ist. Damit ist eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
nur noch sehr eingeschränkt möglich.

Die Landesregierung verwendet insofern die identische Definition von Armutsge-
fährdung wie die amtliche Sozialberichterstattung des Bundes und der Länder.

Nach Ergebnissen des Mikrozensus waren 2017 19,1 % oder rund 355.000 der
 unter 18-Jährigen in Baden-Württemberg armutsgefährdet (gemessen am Landes-
median).

Von dieser sogenannten relativen Armut zu trennen ist die absolute Armut im
Sinne lebensbedrohlicher Existenznot. Hierzu liegen keine Daten vor.

Als weiteres Messkonzept für die monetäre Armutsgefährdung kann wie in Frage 3
der Bezug von Mindestsicherungsleistungen herangezogen werden.

2. Wie viele Kinder im Landkreis Heidenheim sind nach dieser Definition von
 Armut betroffen oder von dieser gefährdet?

Auf der Ebene der Stadt- und Landkreise können auf der Basis des Mikrozensus
keine zuverlässigen Armutsgefährdungsquoten berechnet werden, da die Fallzah-
len des Mikrozensus nicht ausreichen, um zuverlässige kleinräumige Auswertun-
gen zu ermöglichen.

3. Wie viele Kinder und Jugendliche im Landkreis Heidenheim leben in Familien,
die Grundsicherungsleistungen erhalten?

Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit lebten im Juni 2018 2.423 Personen
unter 18 Jahren im Landkreis Heidenheim in Bedarfsgemeinschaften, die Grund-
sicherungsleistungen nach dem SGB II bezogen. Nach Mitteilung des Land -
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kreises Heidenheim leben 60 Kinder und Jugendliche in Familien, die Grund -
sicherungsleistungen bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII erhalten.

4. Wie viele Kinder und Jugendliche im Landkreis Heidenheim beziehen Bil-
dungs- oder Teilhabeleistungen?

Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit hatten im Juni 2018 im Landkreis
Heidenheim insgesamt 857 Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren im Grund -
sicherungsleistungsbezug nach dem SGB II Anspruch auf Bildungs- und Teilha-
beleistungen nach § 28 SGB II. Nach Mitteilung des Landkreises Heidenheim be-
ziehen 278 Kinder und Jugendliche Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem
SGB XII, dem Bundeskindergeldgesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz.

5. Welche Maßnahmen ergreift sie, um gegen die Armut von Kindern und Jugend-
lichen vorzugehen?

Das Vorgehen gegen Armut erfordert eine Datengrundlage. Deshalb erfolgt im
Anschluss an den ersten Armuts- und Reichtumsbericht Baden-Württemberg eine
Aktualisierung der Kerndaten im Wege eines regelmäßig aktualisierten Basisindi-
katorensatzes zum Themenkomplex Armut und Reichtum, der als Bestandteil des
geplanten Gesellschaftsmonitorings vom Ministerium für Soziales und Integra -
tion im Internet veröffentlicht wird. Zieldatum für die erste Veröffentlichung ist
Anfang 2019. Die 40 Basisindikatoren ermöglichen ein komprimiertes und konti-
nuierliches Monitoring der Bereiche Armut und Reichtum in Baden-Württemberg
für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Sie werden ergänzt durch eine jähr-
lich wiederkehrende Darstellung besonders bemerkenswerter, aktueller Entwick-
lungen aus den Basisindikatoren.

Weiterhin werden regelmäßige praxisorientierte Reports zum Themenfeld Armut
in der Reihe GesellschaftsReport Baden-Württemberg veröffentlicht. Der dritte
GesellschaftsReport Baden-Württemberg mit dem Titel „Familienarmut – ein
 Risiko für die Gesundheit von Kindern“ (Juli 2018) stellt unter anderem fest:
Während der Großteil der Heranwachsenden in Baden-Württemberg gute Chan-
cen hat, gesund aufzuwachsen, haben insbesondere die knapp 20 % der Kinder
und Jugendlichen, die armutsgefährdet sind, ein höheres gesundheitliches Risiko
und damit geringere Chancen auf ein gesundes Leben.

Ausgehend von den Ergebnissen des Reports hat das Ministerium für Soziales
und Integration den Förderaufruf „Aktiv und gemeinsam gegen Kinderarmut und
für Kindergesundheit“ entwickelt. Es werden 400.000 Euro für den Aufbau von
Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut mit dem Schwerpunktthema Gesund-
heit an verschiedenen Standorten zur Verfügung gestellt. Sechs von einer Jury
ausgewählte Standorte kamen zum Zug: Ortenaukreis, Landkreis Ravensburg,
Stadt Schorndorf, Stadt Singen, Stadt Stuttgart sowie Stadt Ulm. Die Ausschrei-
bung ergänzt somit die schon laufende Förderung von Leuchtturm-Projekten in
Standorten mit besonders hoher Armutsgefährdung von Kindern und Jugendli-
chen: gefördert werden Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut in Singen,
Pforzheim und Mannheim.

Weiterhin stellt die Landesregierung den Akteuren auf kommunaler Ebene, bei
der Wohlfahrtspflege und in der Zivilgesellschaft, auf die es bei der Armuts -
prävention und der Verringerung von Armutsfolgen ganz entscheidend ankommt,
Informationen zu guten Ansätzen gegen Kinderarmut für eigene Projekte zur Ver-
fügung. Eine aktuelle Publikation liegt mit der Bilanzierung des Ideenwettbe-
werbs „Strategien gegen Armut“ vor. Der Wettbewerb trug dazu bei, Menschen
im Land die gleichen Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Schon lange geplante Projekte und neue Ansätze in der Armutsprävention und 
-überwindung, denen es bisher an der Finanzierung mangelte, konnten verwirk-
licht werden. Die 13 Projekte richteten sich vor allem an Kinder und Alleinerzie-
hende. Die FamilienForschung im Statistischen Landesamt hat die Projekte und
ihre Ergebnisse in einer Bilanz unter die Lupe genommen. Wegen des themati-
schen Zusammenhangs umfasst die Dokumentation ergänzend zwei vom Ministe-
rium für Soziales und Integration finanziell unterstützte Leuchtturmprojekte aus
Singen und Tübingen, bei denen systematisch Wege zur Bekämpfung der Kinder-
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armut beschritten wurden. Beispielhafte Projekte gegen Kinderarmut werden
außerdem auf die Onlineplattform www.quartier2020-bw.de gestellt und mit dem
Newsletter verschickt. Unterstützt wurden ferner Fachveranstaltungen Dritter
zum Thema Kinderarmut.

Auch im Rahmen der laufenden ESF-Förderperiode 2014 bis 2020 werden unter-
schiedliche Projekte gefördert, die auf die Bekämpfung von Kinderarmut mittel-
bar – weil an die Eltern adressiert – und unmittelbar – weil an Jugendliche adres-
siert – ausgerichtet sind. Folgende Beispiele können hier genannt werden:

Eine Vielzahl von Projekten widmen sich der sozialen Inklusion und der Bekämp-
fung von Armut, insbesondere durch eine nachhaltige Integration von Langzeit -
arbeitslosen, prekär Beschäftigten und Berufsrückkehrer/-innen in den Arbeits-
markt. Die neueren Projekte arbeiten verstärkt mit einem ganzheitlichen Ansatz,
bei dem das gesamte Umfeld und somit auch die Situation der Kinder, berück-
sichtigt werden.

Weitere Projekte zielen auf die Verbesserung der Übergangs- und Ausbildungs -
situation von jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf. Junge Menschen,
die weder einen Arbeitsplatz haben noch eine schulische oder berufliche Ausbil-
dung absolvieren, darunter junge Menschen, denen soziale Ausgrenzung droht
und die Randgruppen angehören, werden bei einer dauerhaften Eingliederung in
den Arbeitsmarkt unterstützt.

Ein spezielles Förderprogramm unterstützt Alleinerziehende bei ihrem Bemühen
um einen Ausbildungsplatz in Teilzeit.

Ferner arbeitet die Landesregierung in der länderoffenen Arbeitsgruppe unter dem
Vorsitz Niedersachsens mit, die ein Konzept einer Kindergrundsicherung erarbei-
tet sowie die Optimierungsansätze der kindbezogenen Transferleistungen, die der-
zeit von der Bundesregierung ausgearbeitet werden, kritisch begleitet.

6. An welche Stellen können sich Kinder in schwierigen Situationen, insbesondere
bei häuslicher Gewalt, wenden?

Erster Ansprechpartner für Kinder in allgemein „schwierigen Situationen“ sind
die Jugendämter. Die nächstgelegene Beratungsstelle des Deutschen Kinder-
schutzbundes können Kinder und Jugendliche im Krisenfall unter der „Nummer
gegen Kummer“ (0 800 111 0 333) erreichen. Darüber hinaus steht die Polizei in
Krisenfällen oder „allgemein schwierigen“ Situationen als Anlaufstelle zur Verfü-
gung.

In Fällen häuslicher Gewalt wenden sich Kinder und Jugendliche in der Praxis re-
gelmäßig zunächst an ihre Vertrauenspersonen. Hierzu gehören beispielsweise
Familienangehörige, Verwandte und sonstige wichtige Bezugspersonen im sozia-
len Netz (z. B. Freunde und Freundinnen, Schule/Lehrkräfte usw.).

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen, aber auch die einbezogenen Vertrau-
enspersonen erhalten in zahlreichen öffentlichen und nichtöffentlichen Einrich-
tungen und Stellen professionelle Beratung und Hilfe. Eine aktuelle Auflistung
der Angebote für Frauen, Mädchen und Kinder ist im Anhang beigefügt. Eine
Auflistung der Anlaufstellen für (junge) Männer ist ebenfalls im Anhang beige-
fügt. Beide Auflistungen sind auf der Internetseite des Ministeriums für Soziales
und Integration zugänglich.

Im Landkreis Heidenheim existiert eine „Erstberatung Wohnungsverweis“. Hier-
für sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes zu-
ständig. Diese werden dann aktiv, wenn in Fällen häuslicher Gewalt ein Woh-
nungsverweis gegenüber dem Täter oder Täterin ausgesprochen wird. Die „Erst-
beratung Wohnungsverweis“ wird hierüber seitens des Polizeireviers Heidenheim
oder Ordnungsamtes informiert.
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7. Wie viele Fälle häuslicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gab es jähr-
lich seit 2012 im Landkreis Heidenheim?

Die Anzahl der Fälle häuslicher Gewalt, die sich seit dem Jahr 2012 im Landkreis
Heidenheim zugetragen haben werden statistisch nicht gesondert erfasst.

8. Wie viele Kinder und Jugendliche wurden aufgrund der zuvor genannten Fälle
in die Obhut des Jugendamtes genommen?

Die Anzahl der in den Jahren 2012 bis 2017 für Kinder und Jugendliche aus An-
lass von Anzeichen für Misshandlung gewährten vorläufigen Schutzmaßnahmen
ist in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Kinder- und Jugendhilfestatistik

* Für jedes Kind bzw. jeden Jugendlichen konnten bis zu zwei Anlässe pro Maßnahme angege-
ben werden.

In Vertretung

Prof. Dr. Hammann

Ministerialdirektor
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Anlage
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